
1Einleitung

1.1 Problemstellung und Forschungsgegenstand

Diese Forschungsarbeit nimmt die Präventionspraxis der Polizei in den Blick.
Aus polizeilicher Perspektive umfasst Prävention „die Gesamtheit aller staatlichen
und privaten Bemühungen, Programme und Maßnahmen, welche die Kriminalität
und die Verkehrsunfälle als gesellschaftliche Phänomene oder individuelle Ereig-
nisse verhüten, mindern oder in ihren Folgen gering halten“ (Bundesministerium
des Innern 2012, Ziff. 2.1.1.1). Damit wird nicht nur ein weit aufgespann-
ter Arbeitsbereich, sondern ein ebenso großes Forschungsfeld markiert. Diese
programmatische Begriffsbestimmung findet sich in einer grundlegenden Poli-
zeidienstvorschrift. Sie weist der Polizei eine Aufgabe zu, zeigt aber gleichzeitig
einen größeren, gesamtgesellschaftlichen Handlungsrahmen auf, der nicht nur die
Polizei, sondern viele andere Institutionen adressiert. Es mangelt der Polizei hier
an Exklusivität von Aufgaben und Befugnissen, die ihr sonst bei der Gewähr-
leistung der öffentlichen Sicherheit zu eigen ist. Von Bedeutung sind aber nicht
nur Programme, Konzepte, Ziele und Ergebnisse, sondern auch die Personen, die
diese Präventionspraxis gestalten.

So widmet sich diese Untersuchung den Handlungsorientierungen von Poli-
zeibeamtinnen und Polizeibeamten in der Präventionsarbeit mit Kindern und
Jugendlichen und zwar aus erziehungswissenschaftlicher Perspektive. In diesem
Forschungsfokus liegt schon eine gewisse Provokation. Prävention setzt auf Ler-
nen, Verstehen, Reflexion, Einsicht in Normen und damit auf Bildung. Für die
Einhaltung der staatlichen Ordnung ist im Minimum nur die Anpassung an Nor-
men und regelkonformes Verhalten erforderlich. In der Polizei, die Inbegriff der
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Präsenz des staatlichen Gewaltmonopols1 ist, nach pädagogischem Handeln zu
suchen, klingt paradox und regt zum Widerspruch an. Tatsächlich aber besteht
Grund zu der Annahme, dass Handlungen wie unterrichten, trainieren, beraten,
helfen mit erzieherischer Absicht in die polizeiliche Präventionsarbeit eingebettet
sind. Schon allein die Bezeichnung Verkehrserziehung als Teil der polizeili-
chen Verkehrssicherheitsarbeit lässt pädagogische Praktiken im weitesten Sinne
erwarten. Ansonsten ist die explizite Nutzung pädagogischer Terminologie zur
Beschreibung polizeilicher Präventionsarbeit eher begrenzt gegeben. Dagegen ist
in der Praxis die Arbeit an Schulen, also einem formalen Bildungsort, weit ver-
breitet (vgl. Schilling 2020, S. 28), nicht nur in der Verkehrsunfall-, sondern auch
in der Kriminalprävention.

Was das Erkenntnisinteresse dieser Untersuchung sowohl aus erziehungswis-
senschaftlicher Perspektive als auch für die Polizeiforschung bedeutsam macht,
ist das Zusammentreffen divergierender Zielhorizonte in der Handlungspraxis.
Während die staatliche Ordnung den Zweck hat, die Freiheit des Einzelnen zu
begrenzen, um die Freiheit der Gemeinschaft zu gewährleisten, soll Erziehung
Individuen für ein Leben in der Gemeinschaft zur Freiheit befähigen. Beide Per-
spektiven des Umgangs mit Menschen sind von unterschiedlichen normativen
Implikationen getragen, die zusammentreffen, wenn Polizei in pädagogischen
Settings agiert oder in anderer Weise Normen vermitteln will und dazu Lern-
impulse gibt. Das Zusammentreffen dieser unterschiedlichen Perspektiven ist
beispielsweise im Präventionsauftrag der niedersächsischen Polizei angelegt:
„Vorrangige Aufgabe der Polizei ist die Gefahrenabwehr. Polizeiliche Präven-
tionsmaßnahmen dienen dazu, Minderjährige über strafbares Verhalten und die
daraus resultierenden Konsequenzen für Täter und Opfer aufzuklären, sowie
sie zu einem sicherheits- und normbewussten Verhalten zu motivieren. […].
Jugendliche sollen auf eine regelkonforme und rücksichtsvolle Teilnahme am
Straßenverkehr und auf ein verantwortungsvolles Führen eines Kraftfahrzeuges
vorbereitet werden. Die Verkehrsunfallprävention schafft Grundlagen für ein kon-
ditioniertes, sicherheitsorientiertes Verhalten“ (Landeskriminalamt Niedersachsen
2014a, S. 4 f.).

1 „Das Gewaltmonopol ist die vom Staat wahrgenommene und ausschließliche Befugnis, auf
seinem Staatsgebiet physische Gewalt (körperliche Zwangsgewalt) einzusetzen, ihren Ein-
satz zuzulassen oder auf andere Weise – beispielsweise durch verdeckte Maßnahmen – in
die Rechte der Staatsbürger einzugreifen“, Heimann (2020, S. 12; Hervorhebung i.O.).
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In dieser Arbeit geht es nicht darum, polizeiliche Arbeit in einen pädagogi-
schem Mantel erziehungswissenschaftlich zu legitimieren und so möglicherweise
einer „Entgrenzung des Pädagogischen“ (vgl. Lüders et al. 2010) Vorschub
zu leisten. Die erziehungswissenschaftliche Relevanz dieser Forschungsarbeit
wird erst dann offenkundig, wenn der durchaus uneinheitlich verwandte Begriff
der Bildungslandschaft (vgl. Olk und Stimpel 2011, S. 173) bemüht und ein
erweiterter Bildungsbegriff (vgl. Graf et al. i.E.) zugrunde gelegt wird. Diese Per-
spektive weist über formale Bildungssettings hinaus, die primär durch das Schul-
und Hochschulwesen repräsentiert werden, und eröffnet die Möglichkeit, infor-
melle Lerngelegenheiten in erziehungswissenschaftlichen Diskursen intensiver
als bisher zu berücksichtigen. Es „müssen außerschulische Bildungsakteurinnen
und -akteure einbezogen werden. Hierzu gehören beispielsweise Kinder- und
Jugendhilfe, Sportvereine, kulturelle und politische Bildungsangebote oder die
Wirtschaft. Auch außerinstitutionelle Bildungsgelegenheiten wie Familie, Freun-
deskreis, Internet und der öffentliche Raum werden mit einbezogen“ (Graf et al.
i.E.). Diese Weite an möglichen Bildungssettings kann auch als ein Impuls
verstanden werden, nach normvermittelnden Aspekten präventiver Polizeiarbeit
zu fragen und diese einem erziehungswissenschaftlichen Erkenntnisinteresse zu
unterziehen.

Polizei auf die Kernfunktion legitimer Zwangsausübung zu reduzieren, greift
zu kurz, dafür ist die Selbstverortung der deutschen Polizei zu sehr auf zivilgesell-
schaftliche Verzahnung und Vernetzung angelegt. Danach muss sich die Polizei
„anlassunabhängig um Bürgernähe, sowie den Kontakt mit anderen Behörden
und sonstigen Stellen bemühen. Sicherheitsprobleme können letztlich nur gemein-
sam mit dem Bürger gelöst werden“ (Bundesministerium des Innern 2012, Ziff.
1.1). Dieser bürgerorientierte programmatische Anspruch wird z. B. in kommu-
nikativen, deeskalierenden Konfliktlösungsstrategien und im Umgang mit Opfern
von Schwerkriminalität sichtbar. Bei alledem werden Polizistinnen und Polizis-
ten nicht zu Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern in Uniform, sondern sind
und bleiben im Polizeidienst verankert – so der rechtliche und organisatori-
sche Rahmen. Gleichzeitig betreibt die Polizei Präventionspuppenbühnen und
lässt den Verkehrskasper auftreten. Mit dem Hinweis auf diese Aktionsform soll
die polizeiliche Präventionsprogrammatik nicht nur auf Theater für Kinder ver-
kürzt werden. Das plakative Beispiel führt aber in eingängiger Weise vor Augen,
dass an polizeiliche Praxis erziehungswissenschaftliche Fragestellungen gerichtet
werden können. Das geschieht in dieser Forschungsarbeit, indem die Handlungs-
praxis der polizeilichen Arbeit mit jungen Menschen rekonstruiert wird, für die
es bisher keine ausreichenden empirischen Erkenntnisse gibt. Im Mittelpunkt
dieser Untersuchung steht daher die Arbeit von Verkehrssicherheitsberaterinnen



4 1 Einleitung

und Verkehrssicherheitsberatern, Präventionsbeamtinnen und Präventionsbeamten
sowie Jugendsachbearbeiterinnen und Jugendsachbearbeiterinnen2 der Polizei3,
bzw. deren handlungsleitende Orientierungen.

1.2 Methodische Verortung

Für die polizeiliche Arbeit wurde bisher keine allgemeine Handlungstheorie
entwickelt (s. o. Abschnitt 1.1). So lassen sich nur wenige Ansätze einer
Theorie polizeilicher Präventionsarbeit finden. Für die Generierung empirisch
fundierter wissenschaftlicher Erkenntnisse zur Präventionspraxis bedarf es daher
zunächst hypothesengenerierender Untersuchungen. Dieses spezifische polizeili-
che Handlungsfeld lässt sich als kollektiver konjunktiver Erfahrungsraum (vgl.
Mannheim 1980, S. 211 ff.) interpretieren, der sich rekonstruktiv erschließen lässt
(vgl. Mannheim 1970, S. 108 f.). Für qualitativ rekonstruktive Forschungszwe-
cke wurde die Dokumentarische Methode, basierend auf der Wissenssoziologie
Mannheims, entwickelt. „Sie beinhaltet einen erkenntnis- und wissenschafts-
theoretischen Ansatz, der stark in Handlungspraxis und Kollektivität verankert
ist. Die Interpretation beruht auf der Trennung von immanentem bzw. kom-
munikativ generalisiertem Sinngehalt und konjunktivem bzw. dokumentarischem
Sinngehalt“ (Przyborski und Wohlrab-Sahr 2014, S. 277). Im Fokus dieser Unter-
suchung stehen polizeiliche Akteurinnen und Akteure, die hauptamtlich, also
nicht nur beiläufig oder zufällig neben vielen anderen Aktivitäten, mit Kin-
dern und Jugendlichen arbeiten. So erstreckt sich die Datenerhebung auch auf
Jugendsachbearbeiterinnen und Jugendsachbearbeiter, deren Aufgabe auf den
ersten Blick nur auf die strafrechtliche Verfolgung von Jugendkriminalität aus-
gerichtet ist. Unmittelbar augenfällig ist dagegen die Berücksichtigung von
Beamtinnen und Beamten im Sample, die in der Verkehrsunfallprävention und
der Kriminalprävention aktiv sind.

Mensching (2008) hat zu Hierarchiebeziehungen in der Polizei mittels Grup-
pendiskussionen (vgl. Loos und Schäffer 2001; Lamnek 2005; Bohnsack 2014,

2 Die Arbeitsfelder dieser Personengruppen werden im Abschnitt 2.3 beschrieben.
3 Wenn in dieser Arbeit von der Polizei gesprochen wird, sind die Polizeibehörden der Län-
der der Bundesrepublik Deutschland gemeint (vgl. Abschnitt 2.1). Die Funktionsbezeichnun-
gen für Akteurinnen und Akteuren in der polizeilichen Präventionsarbeit können von Bun-
desland zu Bundesland variieren. Unabhängig von landesspezifischer Terminologie werden
in dieser Untersuchung die hier genannten Funktionsbezeichnungen verwendet. (Eine dif-
ferenzierte Beschreibung der polizeilichen Präventionsarbeit mit Kindern und Jugendlichen
findet sich im Abschnitt. 2.3.).
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107–130) Daten erhoben und sie mit der Dokumentarischen Methode (vgl. u. a.
Bohnsack et al. 2013; Bohnsack 2014) ausgewertet. Mit dieser theoriegenerieren-
den Untersuchung polizeilicher Binnenverhältnisse wurde das theoriegenerierende
Erkenntnispotenzial dieses Forschungsdesigns für die Erforschung von Orga-
nisationskulturen im Allgemeinen und der polizeilichen Praxis im Besonderen
aufgezeigt (vgl. Mensching 2010). Dieser methodologische Forschungsstand lässt
die Annahme zu, dass die polizeiliche Präventionspraxis in gleicher Weise
erforschbar ist.

Das Forschungsdesign dieser Untersuchung, bestehend aus Gruppendiskussio-
nen in der Datenerhebung und einer Datenauswertung mittels Dokumentarischer
Methode, zielt auf eine sinngenetische Typenbildung. Dafür wurden zunächst
Handlungsorientierungen in der polizeilichen Präventionsarbeit mit Kindern und
Jugendlichen rekonstruiert. Da diese Arbeit in einem signifikanten Ausmaß in
Lehr- und Lernsituationen, insbesondere an Schulen, stattfindet, bestand weiter-
hin die Annahme, in den impliziten Wissensbeständen der Polizeibeamtinnen und
Polizeibeamten auch pädagogische Orientierungsmuster emergieren zu können.

Wenn die Polizei bzw. polizeiliches Handeln zum Forschungsgegenstand wird,
kommt der Kontrolle von Subjektivität eine besondere Bedeutung zu. Zahlrei-
che öffentliche Diskurse um Polizeigesetze, zu polizeilichen Maßnahmen und
individuellem Verhalten von Beamtinnen und Beamten sind in einem nicht uner-
heblichen Umfang von normativen Implikationen getragen. Die Polizeiforschung
scheint nicht frei von standortgebundenen Forschungsperspektiven zu sein (vgl.
Abschnitt 3.1). Diese analytischen Herausforderung wird in der Arbeit metho-
dengeleitet durch eine komparative Analyse der Fälle (in dieser Untersuchung
sind es Gruppendiskussionen) und methodisch kontrolliertem Fremdverstehen
begegnet (siehe Abschnitte 4.2 und 4.3). Eine differenzierte Darstellung der
methodologischen Grundlagen und des Forschungsdesigns ist im Kapitel 4 zu
finden.

1.3 Aufbau der Arbeit

Diese Forschungsarbeit gliedert sich in sieben Kapitel. In diesem ersten Kapitel
wird mit einer Beschreibung der Problemstellung, des Forschungsgegenstandes
und der methodischen Verortung der Untersuchung in die Darstellung der Studie
eingeführt. Dieser Abschnitt erläutert den Aufbau der Arbeit.



6 1 Einleitung

Zur Erläuterung des thematischen Kontextes werden die im zweiten Kapitel
nach überblicksartigen Ausführungen zur polizeilichen Arbeit im Allgemeinen,
der Rolle und des Selbstverständnisses der Polizei, die Arbeitsbereiche vor-
gestellt, in denen polizeiliche Arbeit mit Kindern und Jugendlichen primär
stattfindet. Darüber hinaus werden pädagogische Bezüge zu dieser Form von
Polizeiarbeit hergestellt.

Im dritten Kapitel wird der Forschungsstand aufbereitet. Da die Untersu-
chung nicht an einen spezifischen erziehungswissenschaftlichen Forschungsstand
anknüpft, werden Bezüge zur Polizei-, Präventions- und erziehungswissenschaft-
lichen Professionsforschung hergestellt. Dieser Erkenntnisstand ermöglicht die
Beschreibung des Forschungsdesiderats und die Formulierung der Forschungs-
frage.

Im vierten Kapitel werden ausgehend von relevanten methodologischen
Grundlagen die in dieser empirischen Untersuchung angewandten empirischen
Methoden vorgestellt. Dazu erfolgt zunächst eine Verortung der Arbeit im
qualitativ-rekonstruktiven Forschungsparadigma. Anschließend wird die Datener-
hebung mittels Gruppendiskussionen (vgl. Loos und Schäffer 2001; Lamnek
2005; Bohnsack 2014, 107–130) und die Datenauswertung mit der Dokumentari-
schen Methode (vgl. u. a. Bohnsack et al. 2013; Bohnsack 2014) begründet (siehe
auch oben Abschnitt 1.2). Weiterhin wird der Zugang zum Forschungsfeld, die
Samplingstrategie im Sinne des theoretischen Samplings (vgl. Glaser und Strauss
2010) erläutert und die Zusammensetzung des Samples als Datengrundlage für
diese Untersuchung beschrieben.

Das fünfte Kapitel beinhaltet die Darstellung der empirischen Ergebnisse die-
ser Untersuchung. Zunächst werden die Gruppen von Polizeibeamtinnen und
Polizeibeamten vorgestellt. Die rekonstruierten kollektiven Orientierungen dieser
Fälle bilden die Grundlage für eine sinngenetische Typenbildung. Im Zen-
trum dieses Kapitels steht die auf einer Basistypik gegründete Typologie von
Handlungsorientierungen in der polizeilichen Präventionsarbeit mit Kindern und
Jugendlichen.

Im sechsten Kapitel werden die mit Hilfe der Typologie systematisierten
Erkenntnisse in den Kontext der erkenntnisleitenden Forschungsfragen nach
Handlungsorientierungen von Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten in der Prä-
ventionsarbeit mit Kindern und Jugendlichen gestellt und in eine professions-
theoretische Diskussion überführt. In der theoretischen Kontextualisierung der
empirischen Erkenntnisse dieser Untersuchung werden Aporien herausgearbei-
tet, die die polizeiliche Präventionspraxis prägen. Abschließend werden Konturen
einer Professionalitätstheorie polizeilicher Präventionsarbeit formuliert.
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Das siebte und letzte Kapitel beinhaltet einen Ausblick, neben Impulsen zu
weiterführenden Forschungsprojekten, werden Anregungen für die interdiszipli-
näre Professionsforschung, erziehungswissenschaftliche Kooperationsforschung
und die Präventionsforschung gegeben. Abschließend wird eine Reihe von Vor-
schlägen für die Weiterentwicklung der polizeilichen Präventionspraxis skizziert.

Open Access Dieses Kapitel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 Inter-
national Lizenz (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de) veröffentlicht, welche
die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem
Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle
ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben,
ob Änderungen vorgenommen wurden.

Die in diesem Kapitel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen eben-
falls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts
anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Com-
mons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt
ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des
jeweiligen Rechteinhabers einzuholen.
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